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Gemeindliche Mitteilungen 

Sitzung des Gemeinderates 
Am Montag, 08. Juli 2019, findet um 19.30 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses eine öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. 3. Änderung des Bebauungsplanes "Judenwiesen III. 
Abschnitt" im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB; Behandlung der Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange und Satzungsbeschluss 

 

2. Verlängerung des Nutzungsvertrags zur Nutzung des 
gesamten Sportgeländes durch den FSV Buchdorf 

 

3.  Antrag der Kirchenverwaltung St. Ulrich auf Zu-
schuss zur Erneuerung der Kirchenbeleuchtung 

 

Anschließend tagt der Gemeinderat nichtöffentlich. 
 

Georg Vellinger, Erster Bürgermeister 
 

Härteausgleich für Straßenausbaubeiträge 
Von den Staatsministern Joachim Herrmann und Hubert 
Aiwanger wurden die Gemeinden über die Möglichkeit 
eines Härteausgleichs für Straßenausbaubeiträge infor-
miert. Die Mitteilung lautet: 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
mehr Planungssicherheit und Entlastung für die Men-
schen vor Ort in unseren Kommunen zu gewährleisten, 
ist uns ein großes Anliegen. Haus- und Grundbesitzer 
müssen seit 1. Januar 2018 in Bayern nicht mehr für die 
Sanierung oder den Ausbau von innerörtlichen Straßen 
bezahlen. Der Bayerische Landtag hat das Kommunal-
abgabengesetz geändert und die sog. Straßenausbau-
beiträge abgeschafft. 
 

Für Härtefälle in der Zeit davor haben wir einen Härte-
fallfonds eingerichtet. Er kommt den Beitragszahlerinnen 
und -zahlern zu Gute, die zu Straßenausbaubeiträgen 
im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2017 
herangezogen und durch diese unzumutbar belastet 
wurden. Dafür stellen wir insgesamt 50 Millionen Euro 
zur Verfügung. Über die Verteilung der Mittel für solche 
Härtefälle entscheidet eine eigens eingerichtete Kom-
mission. 
 

Mit dieser freiwilligen Leistung ist es uns gelungen, ei-
nerseits den Bedürfnissen der Kommunen nach verläss-
licher Finanzausstattung für eine leistungsstarke kom-
munale Infrastruktur Rechnung zu tragen, jedoch die 
Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig zu entlasten. Un-
tenstehende Informationen geben Ihnen sachdienliche 
Hinweise für die Erstellung Ihres Härtefallantrages. Bei 

Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der 
Härtefallkommission für Straßenausbaubeiträge. Sie hilft 
Ihnen gerne weiter. Alle Informationen können Sie auch 
unserem Flyer entnehmen. 
Härteausgleich für Straßenausbaubeiträge  
https://www.stmi.bayern.de/kub/komfinanzen/abgabenre
cht/haertefall/... 
 

Härtefallkommission für Straßenausbaubeiträge 
Die Härtefallkommission für Straßenausbaubeiträge ist 
eine unabhängige und an fachliche Weisungen nicht 
gebundene Kommission. Sie entscheidet über die ge-
stellten Anträge auf Bewilligung eines Härteausgleichs. 
Sie besteht aus fünf Mitgliedern; ihr Vorsitzender ist vom 
Ministerrat und je zwei Mitglieder sind vom Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
und vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie benannt. 
 

Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle der Härtefallkommission für Stra-
ßenausbaubeiträge ist bei der Regierung von Unterfran-
ken eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, die Zulässigkeit 
der Anträge zu prüfen, die Sitzungen der Kommission 
vorzubereiten und den Sachverhalt zu ermitteln. Sie 
wirkt auf die ordnungsgemäße Erfüllung der Mitwir-
kungspflichten der Antragsteller hin. Weiterhin wickelt 
sie auf den Freistaat Bayern übergegangene Erstat-
tungsansprüche und Ansprüche des Freistaates Bayern 
auf Rückzahlung von Leistungen aus dem Härtefallfonds 
ab.  
 

Die Geschäftsstelle kann unter folgender Anschrift kon-
taktiert werden: Geschäftsstelle der Härtefallkommission 
für Straßenausbaubeiträge, Peterplatz 9, 97070 Würz-
burg; Sie können sie auch unter folgenden E-Mail-
Adressen erreichen: 
haerteausgleich-strassenausbaubeitrag@reg-
ufr.bayern.de  ausgleich@reg-ufr.bayern.de 
 

Antragsverfahren 
Sie müssen einen Antrag stellen, um einen Härteaus-
gleich zu erhalten. Diesen können Sie im Zeitraum vom 
1. Juli bis 31. Dezember 2019 bei der Geschäftsstelle 
der Härtefallkommission für Straßenausbaubeiträge stel-
len. Wichtig: Eine Antragstellung ist ausschließlich im 
Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2019 möglich! 
Anträge, die nach dem 31. Dezember 2019 bei der Ge-
schäftsstelle der Härtefallkommission eingehen, können 
nicht mehr berücksichtigt werden.  
 

Ihren Antrag können Sie per Papier, im PDF-Format o-
der ganz einfach online stellen. Im Online-
Antragsmanager werden Sie unkompliziert durch alle er-



forderlichen Angaben geführt. Sie können hier Ihren An-
trag ohne zusätzlichen Papierversand stellen. Bitte be-
nutzen Sie nur die von der Bayerischen Staatsregierung 
zur Verfügung gestellten Antragsformblätter. 
 

Ihren Antrag senden Sie zusammen mit den erforderli-
chen Unterlagen per Post oder digital an die 
Geschäftsstelle der Härtefallkommission für Straßen-
ausbaubeiträge. Welche Unterlagen notwendig sind, 
können Sie den Antragsformularen oder dem Online-
Antragsmanager entnehmen. 
 

Als Antragsteller haben Sie bei der Aufklärung des 
Sachverhaltes mitzuwirken. Andernfalls kann Ihr Antrag 
abgelehnt oder eine erteilte Bewilligung aufgehoben 
werden. 
 
 
 

Antrag: Allgemeine Informationen 
Die Rechtsgrundlage für die Gewährung eines Härte-
ausgleichs findet sich in Art. 19a Kommunalabgabenge-
setz. Weitere Regelungen finden sich in der Verordnung 
zum Härteausgleich Straßenausbaubeitrag. Die Gewäh-
rung eines Härteausgleichs stellt eine freiwillige Leistung 
des Freistaats Bayern dar. Auf sie besteht kein An-
spruch. Ein Härteausgleich kann nur im Zeitraum vom 1. 
Juni bis 31. Dezember 2019 beantragt werden. Hierfür 
sind die seitens des Freistaates zur Verfügung gestell-
ten Formblätter oder der Online-Antragsmanager zu 
nutzen. Einen Härteausgleich können natürliche und ju-
ristische Personen erhalten, die Adressat(en) eines Be-
scheids zur Festsetzung eines Beitrags oder einer Vo-
rauszahlung auf einen Beitrag für Straßenausbaumaß-
nahmen sind, sofern der Bescheid zwischen dem 1. Ja-
nuar 2014 und dem 31. Dezember 2017 erlassen wurde, 
eine Zahlungspflicht in Höhe von mindestens 2.000 Euro 
besteht, der Antragsteller zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung noch Eigentümer oder sonst dinglich Nutzungsbe-
rechtigter des betroffenen Grundstücks ist und der Ad-
ressat maximal über ein zu versteuerndes Einkommen 
in Höhe von 100.000 Euro im Jahr des Bescheiderlas-
ses verfügt. Wahlweise kann auch der Einkommensmit-
telwert des Dreijahreszeitraums angegeben werden, 
dessen letztes Jahr das Jahr des Bescheiderlasses ist. 
Bei zusammen veranlagten Eheleuten beträgt die Ein-
kommensobergrenze 200.000 Euro. Die Zahlungspflicht 
kann auch statt aus einem Beitrags- oder Vorauszah-
lungsbescheid aus einer sog. Ablösevereinbarung über 
die Straßenausbaubeiträge resultieren. 
 

Keine Antragsberechtigung besteht, wenn der Beitrag 
von der Kommune erlassen oder erstattet wurde oder 
wenn der Antragsteller eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder des Privatrechts ist, bei denen 
der Staat einen überwiegenden Einfluss hat. 
 

Bitte beachten Sie: 
Ein Härteausgleich erfolgt nur im Bereich der Straßen-
ausbaubeiträge (Beiträge für Verbesserung oder Erneu-
erung von Straßen). Beiträge für Straßenerschlie-
ßungsmaßnahmen (erstmalige Erschließung) können 
nicht ausgeglichen werden. Dem Antrag sind die zur 
Entscheidung erforderlichen Unterlagen beizufügen. 
Hierzu zählen insbesondere: 
 

Kopie des Beitragsbescheids bzw. der Beitragsbeschei-
de der Kommune oder ggf. eine Kopie der Vereinbarung 
über die Beitragsablöse, Kopie des Steuerbescheids für 
das Jahr des Bescheiderlasses und wahlweise der bei-
den dem Bescheiderlass vorausgehenden Jahre, Nach-
weis über das Eigentum oder ggf. sonstige dingliche 

Nutzungsrechte bezüglich des Grundstücks, für das die 
Beiträge bezahlt wurden, für Unternehmen: ggf. Nach-
weise über die Gesellschaftsform und Beteiligungsver-
hältnisse. Bezüglich möglicher steuerlicher Auswirkun-
gen einer Leistung aus dem Härtefallfonds – insbeson-
dere wenn Sie bezahlte Beiträge steuerlich geltend ge-
macht haben – wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges 
Finanzamt. 
 

Verteilungsverfahren 
Der Härteausgleich ist eine freiwillige Leistung des Frei-
staates Bayern. Es besteht kein Anspruch auf Aus-
gleich. Die Härtefallkommission entscheidet nach Ablauf 
der Antragsfrist ab 1. Januar 2020 über die Verteilung 
der zur Verfügung stehenden Mittel. Eine Härte nach 
Art. 19a Abs. 9 Satz 1 Kommunalabgabengesetz liegt 
nur vor, soweit die Belastung unter Berücksichtigung 
insbesondere systemischer Härten (d.h. Härten auf 
Grund besonderer Auswirkungen des Stichtags im Zu-
sammenhang mit der Abschaffung der Straßenausbau-
beiträge im Einzelfall), der Nähe der Bekanntgabe des 
Beitragsbescheids zum 1. Januar 2018, der Einkom-
mensverhältnisse und der Höhe des Beitrags nicht zu-
gemutet werden kann. 
 

Bitte beachten Sie: 
Das Antragsformular enthält auch ein Freitextfeld, in 
dem Sie besondere Umstände Ihres Einzelfalles darle-
gen können, z.B. wenn in Ihrem Fall nur ein Teil der An-
lieger noch vor dem 1. Januar 2018 einen Bescheid er-
halten hat. Wenn nach der Auszahlung aus dem Härte-
fallfonds noch Zahlungen erlassen oder erstattet wer-
den, besteht ein Anspruch des Freistaats Bayern auf 
Weiterleitung oder Rückzahlung (Vermeidung einer 
Doppelbegünstigung). 
 

Mit besten Grüßen 
 

Joachim Hermann, MdL Hubert Aiwanger, MdL 
Staatsminister Staatsminister 
 

Rathaus Buchdorf und VG Monheim am 
05.07.2019 geschlossen 
Wegen des Betriebsausfluges sind am kommenden 
Freitag, 05.07.2019, beide Rathäuser geschlossen. Wir 
bitten um Verständnis. 
 

Senioren wandern mit SoMit 
Am Mittwoch, 10.07.2019 findet eine Wanderung der 
Senioren zum Thema „Über den Galgenberg nach 
Baierfeld der Urpfarrei von Buchdorf“ in Buchdorf 
durch den Verein SoMit statt.  
Dauer:    ca. 2 – 2,5 Std.  
Beginn:   14.00 Uhr 
Treffpunkt:  Cafe Eisenwinter, Buchdorf 
Einkehr:   Cafe Eisenwinter, Buchdorf 
 
Erdaushubdeponie Buchdorf 
Seit April 2019 gilt für die Anlieferung in die gemeindli-
che Deponie folgende Regelung: Es ist erforderlich, die 
geplante Anlieferung mindestens zwei Tage zuvor un-
ter E-Mail: deponie@gemeinde-buchdorf.de oder  
Tel: 0162 9107663 bei Herrn Dentler anzumelden. 
 

Erfolgt die Anmeldung nicht rechtzeitig ist eine Anliefe-
rung nicht möglich! 
 

Recyclinghof / Grüngutannahme  
Der Recyclinghof ist ab März bis November 2019 jeweils 
am Samstag von 09.00 – 12.00 Uhr geöffnet. 



Kirchliche Mitteilungen 

Gottesdienstordnung 
der Pfarrei St. Ulrich Buchdorf 
Samstag, 6.07.2019 - Sa d 13. Wo i Jahreskr  
19.00 Uhr Vorabendmesse in Buchdorf 

Hl. JM für + Josef Mayr, Eltern und Angeh.  
mG für + Klothilde und Josef Stachel, 
+ Philomena und Anton Gerstmeier 

Sonntag, 7.07.2019 - HL. WILLIBALD  
10.00 Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium Hl. Ul-

rich, gestaltet durch den Kirchenchor 
Hl. M für die ganze Pfarrgemeinde 
mG für + Anna und Ludwig Sebald und An-
geh. (JM), + Gerhard Schmid und Verw.,  
+ Therese und Max Bader, + Heinrich und 
Maria Kratzer und Gerlinde Matthes 

Donnerstag, 11.07.2019 - Hl. Benedikt von Nursia  
18.30 Uhr Rosenkranzandacht und Beichtgelegenheit 

19.00 Uhr Gottesdienst 
Hl. M für + Hermann Mecklinger, Eltern und 
Angeh.  
mG für + Josef und Maria Wiedemann,  
+ Großeltern Wiedemann und Spiegl  
+ Schw. Immakulata Wiedemann OP 

Freitag, 12.07.2019 - Fr d 14. Wo i Jahreskr  
9.00 Uhr Hausfrauengottesdienst 

Samstag, 13.07.2019 - Sa d 14. Wo i Jahreskr  
15.00 Uhr Wortgottesdienst mit Trauung von Fabian 

Schwab und Vanessa Hug 

19.00 Uhr Vorabendmesse in Buchdorf  
Hl. M für + Johann Burlefinger  
mG für + Eltern Mack 

Sonntag, 14.07.2019 - 15. SONNTAG IM JAHRESKR  
10.00 Uhr Pfarrgottesdienst 

Hl. M für die ganze Pfarrgemeinde 
mG für + Barbara Linzi, + Rosa und Johann 
Tomani und Verw., + Johann Eder, Anton 
Grob und Fam. Lehner, + Heinz-Erhard und 
Justine Schiele (JM) 

 

Gottesdienstordnung 
der Pfarrei St. Josef Baierfeld 
Samstag, 6.07.2019 - Sa d 13. Wo i Jahreskr  
12.00 Uhr Gottesdienst mit Trauung von Klaus und 

Corinna Böswald, Reichertswies 11 

Sonntag, 7.07.2019 - HL. WILLIBALD  
8.45 Uhr Gottesdienst 

Hl. M für + Klementina und Josef Rößner  
mG für + Josef Lettenbauer (JM) 

Dienstag, 9.07.2019 - Di d 14. Wo i Jahreskr  
18.30 Uhr Rosenkranzandacht in Reichertswies 

19.00 Uhr Gottesdienst zum Patrozinium in Rei-
chertswies 
Hl. M zu Ehren des Hl. Ulrich  
mG für + Vinzenz und Kurt Ivenz 

Mittwoch, 10.07.2019 - Mi d 14. Wo i Jahreskr  
19.00 Uhr Gottesdienst in Hochfeld 

Sonntag, 14.07.2019 - 15. SONNTAG IM JAHRESKR  
8.45 Uhr Gottesdienst 

Hl. M für + Josef Rößner, Eltern Rößner und 
Bock und Verw.  
mG für + Maria und Georg Rößner 

Einladung zur Nachprimiz in Bergstetten 
Am Samstag, 20.07.2019 feiert der Neupriester Florian 
Stadlmayr um 19 Uhr seine Nachprimiz mit einem feier-
lichen Gottesdienst in Bergstetten. Dies ist ein besonde-
res und seltenes Geschenk. Zu diesem Gottesdienst 
sind Sie recht herzlich eingeladen. Im Anschluss an den 
Gottesdienst spendet der Primiziant den Einzelprimizse-
gen. Nach dem Segen haben Sie die Gelegenheit, bei 
einem kleinen Sektempfang im Schlosshof mit dem Pri-
mizianten ins Gespräch zu kommen. Mitgestaltung: Pro-
jektchor und Instrumentalisten. 
Florian Stadlmayr, gebürtig aus Sandizell bei Schroben-
hausen, wird am 30.06.2019 durch H. H. Bischof Konrad 
Zdarsa im Dom zu Augsburg zum Priester geweiht. Er 
dürfte vielen in unserer Gegend durch die Weihnachts-
singen 2015 in Bergstetten, 2017 und 2018 in Buchdorf 
schon bekannt sein. Zudem gestaltete das „Trio Wald-
ramensis“ (Florian Stadlmayr, Tobias Pastötter und Be-
nedikt Pietsch) schon mehrere Andachten und Konzerte 
in der Umgebung. Florian wirkt momentan noch als Dia-
kon in Dillingen an der Donau. 
 

Bestellung von Messstipendien 
Die Druckerei Altstetter macht Urlaub. Das letzte Mittei-
lungsblatt erscheint deshalb am 31. Juli und beinhaltet 
die Gottesdienstordnung bis einschließlich 25. August. 
Wir bitten Sie, Ihre Messstipendien für diesen Zeitraum 
bis zum 26. Juli 2019 abzugeben. 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Mittwoch 16.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag           8.30 bis 12.00 Uhr 
 

Das Kath. Kinderhaus St. Ulrich bedankt sich 
recht herzlich! 
In den letzten Wochen hat uns Herr Josef Scheuerer 
sieben Sitztiere und Fahrzeuge aus Holz für unseren 
Garten gefertigt. 
Wir bedanken uns recht herzlich: 
- für die zahlreichen, unentgeltlichen Arbeitsstunden  
  und die guten Ideen von Herrn Josef Scheuerer 
- für das dafür gespendete Holz der Familie Wolfgang 
  Klotz 
- für die Übernahme der zusätzlichen Kosten für Farbe 
  usw. durch die Gemeinde Buchdorf 
 

Ein herzliches Dankeschön 
Iris Czesch mit Team und die Krippen- und Regelkinder 
 
KNAXIADE der Mäuse- und Bärengruppe 
Auch dieses Jahr führten die Regelgruppen wieder ein 
Sportfest im Kinderhaus St. Ulrich durch, das von der 
Sparkasse unterstützt wird. 
Wir bedanken uns recht herzlich: 
- bei Herrn Lechner von der Sparkasse Buchdorf für die 
  Überreichung der Spende über 50,00 €, sowie für die 
  Bereitstellung der Medaillen und Plakate 
- bei unserem Elternbeirat für das gute und reichhaltige 
  Power-Frühstück für die fleißigen Turner, sowie für die 
  Übernahme der dafür entstandenen Kosten 
 

Ein herzliches Dankeschön 
Iris Czesch mit Team und die Mäuse- und Bärenkinder 
 
Krankenpflegeverein Buchdorf/Baierfeld 
Seniorentreff 
Unser nächstes Seniorentreffen findet am Donnerstag, 
04. Juli 2019 von 14.00 bis 17.00 Uhr im Pfarrheim in 



Buchdorf (barrierefrei) statt. Künftig treffen wir uns jeden 
ersten Donnerstag im Monat. Wir laden Sie herzlich zu 
einem geselligen Beisammensein in netter Runde ein. 
Neben Kaffee und Kuchen sind wieder Spiele vorhan-
den und wir können gemeinsam singen - schauen Sie 
einfach vorbei. 
Wer kennt noch Gedichte / Reime von seiner Kind-
heit oder Schulzeit? Bitte nicht vergessen bis Don-
nerstag oder aufgeschrieben mitbringen. 
Sollte Ihnen der Weg zu weit sein dann können Sie ger-
ne anrufen, wir holen Sie oder fahren Sie nach Hause. 
(Ansprechpartnerin: Schwertberger Gabi, Tel 09099 
921934) 
Wir freuen uns auf Sie 
Die Vorstandschaft 

Vereinsmitteilungen 

Siedlerverein 'St.-Ulrichsiedlung' 
Siedlerfest 
Am Samstag den 6.07.2019 findet das alljährliche Sied-
lerfest statt. Beginn ist um 18.30 Uhr. 
Für Speis und Trank ist wie immer reichlich gesorgt. 
Unser Waldi wird uns musikalisch unterhalten! 
Dazu laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner 
recht herzlich ein. 
Die Vorstandschaft 
 
FSV Buchdorf 
1.Mannschaft Vorbereitungsspiel: 
Sonntag, 07.07.2019 um 16:30 Uhr in Daiting 
SG FSV Buchdorf/Daiting – SpVgg Altisheim 
 

C-Jugend: Kreisklasse Do.-Ries 
(SG) FSV Buchdorf/Kaisheim – SpVgg Deiningen 0:0 
Nächstes Spiel am Samstag, 06.07.2019, 14:00 Uhr 
JFG Jura Nordschw. – (SG) FSV Buchdorf/Kaisheim 
 

D1-Jugend Kreisklasse 
(SG) FSV Buchdorf/SV Kaisheim – SpVgg Ederh. 2:0 
Tore:2x Johannes Rosskopf  
Nächstes Punktspiel: Fr. 06.07.2019 um 12:00 Uhr 
FC Mertingen – (SG) FSV Buchdorf/SV Kaisheim 
 

D2-Jugend Gruppe  
(SG) FSV Buchdorf /Kais 2 – SV Wörnitzstein 2  6:5 
Tore: 3x Marc Boyer, 1x Lenny Dopfer, 2x Fabian 
Schwaihöfer 
Nächstes Punktspiel: spielfrei 
 

E1-Jugend Gruppe 5 Donau-Ries  
Nächstes Spiel: Samstag, 06.07.2019, 10:30 Uhr 
(SG) FSV Buchdorf/Kaisheim – (SG) TSV Ebermergen 
 

E2-Jugend 
SV Megesheim E1 - FSV Buchdorf/Kaisheim   11:2 
Tore: 1x Levin Heuberger, Maximilian Drehmann 
Nächstes Spiel: Grümpeltunier 
 

F1-Jugend: Gruppe Donau-Ries 2 
(SG) Buchdorf/Kaisheim – TSV Oettingen (n.a.)  X:0 
Nächstes Spiel: 
Freitag, 05.07.2019, 18:00 Uhr in Wechingen 
(SG) Lauber SV - (SG) Buchdorf/Kaisheim 
 

F2-Jugend: Gruppe Donau-Ries 4  
SpVgg Riedlingen 2 - (SG) Buchdorf-Kaisheim 2  1:14 
Tore: 4 x Fabian Herrmann, 3 x Nico Mecklinger,  
2 x Ben Mack, 1 x Florian Reile, 1 x Paul Steidle,  
1 x Lukas Volkmar, 1 x Leon Volkmar, 1 x Eigentor 
Nächstes Spiel: Freitag 05.07.2019 um 16:00 Uhr 

(SG) Buchdorf-Kaisheim 2 – TSV Bäumenheim 2 
 

G-Jugend Turnier in Buchdorf: 
Buchdorf-Kaisheim1 - Buchdorf-Kaisheim2    2:3 
Buchdorf-Kaisheim1 - TSV Wemding      1:4 
Buchdorf-Kaisheim1 - FSV Reimlingen     2:1 
Buchdorf-Kaisheim1 - SC Näherm./Baldingen   0:4 
Buchdorf-Kaisheim2 - SC Näherm./Baldingen   6:3 
Buchdorf-Kaisheim2 - FSV Reimlingen     4:2 
Buchdorf-Kaisheim2 - TSV Wemding      3:2 
Tore:  Walbert Liam 3, Böing Jonas 2, Dreier Finn 2,   

Dreier Ben 1, Braun Ben 10, Kempe Fabian 1, 
Braun Leon 1, Eigentor 1, 

Nächstes Turnier:  
Tapfheim, Samstag 07.06.19, 10 Uhr 
 
Einladung zum Schnuppertraining 
Hallo Fußballfan, spielst Du gerne Fußball, oder willst es 
einfach mal versuchen? Dann komme einfach zum 
Schnuppertraining bei uns vorbei! 
 

Für Kinder der Jahrgänge 2015 / 2014 / 2013 (GJu-
gend): 
 

Wo? 
Sportplatz FSV Buchdorf 
 

Wann? 
Donnerstag, 04.Juli um 17:45 bis ca.18:45 Uhr 
 

Was mitbringen? 
Turn- oder Fußballschuhe, Schienbeinschützer, Getränk 
 

Ansprechpartner für die G-Jugend: 
 

Sascha Walbert 0151 / 15890788 
Martin Braun 09091 / 9070140 oder 
0170/ 8949585 
 

Für Kinder der Jahrgänge 2012 und älter: 
Bitte rufe in diesem Fall einfach bei uns an, um für Dei-
nen Jahrgang den passenden Trainingstermin zu ver-
einbaren. 
Wir freuen uns auf Dich! 
 

Die Jugendbetreuer 
(SG) FSV Buchdorf – SV Kaisheim 
 
Einladung zum 41. Grümpelturnier des FSV Buch-
dorf 
Vom 12.07. – 14.07.2019 veranstaltet der FSV Buchdorf 
wieder sein legendäres Grümpelturnier. Dazu dürfen wir 
alle Mitglieder, Freunde und Familien einladen. 
 

Gestartet wird am Freitag, 12.07.2019 um 16.00 Uhr mit 
der Eröffnung des Turnierwochenendes durch Schirm-
herrn, Bürgermeister Georg Vellinger. Anschließend ge-
ben sich die AH-Mannschaften die Ehre.  
Am Abend geht´s bei der Kult-Grümpelplattenparty mit 
DJ Haggis richtig rund.  
 

Der Samstag wird tagsüber durch die Gruppenspiele der 
Herrenmannschaften (Aktive und Hobbygruppe) be-
stimmt. Eine Besonderheit dieses Jahr ist, das bereits 
Samstagabend die Finals stattfinden. Der Grümpel-
König wird also am Samstagabend gekürt und kann den 
Sieg gebührend feiern. 
Zur 80er/90er Party konnte der FSV am Samstagabend 
DJ Alex Woldrich (Radio Fantasy) gewinnen. Dieser 
wird sein komplettes Musikspektrum, quer durch alle 
Musikrichtungen, präsentieren. 
 



Der Sonntag steht im Zeichen der Gemütlichkeit. Ge-
startet wird mit einem Weißwurst-Frühstück. Für Laune 
sorgt die Jugendkappelle Buchdorf.  
Im Rahmen der Jugendturniere zeigen die Youngsters 
ihr Können. Ganz besonders freut man sich auch auf die 
Spiele der Damen am Sonntag. 
 

Für Sonntag hat man sich beim FSV auch etwas Neues 
einfallen lassen. Bei der „Grümpel-Gemeinde-Gaudi“ 
können sich Mannschaften in Gaudi-Spielen miteinander 
messen.  
 

Der Ausklang des Turniers findet am Sonntag ab 17.00 
Uhr statt. Hier trifft man sich zum Buchdorfer Abend. Die 
Stammkapelle des Musikvereins Buchdorf wird für 
Stimmung sorgen. Außerdem warten die Hauptgewinne 
aus dem Losstand auf ihre glücklichen Gewinner. 
 

„Grümpel-Gemeinde-Gaudi“ 
 

Dieses Jahr soll erstmalig ein "Grümpel-Gemeinde-
Gaudi" Turnier stattfinden. Der spaßig-sportliche Wett-
streit soll natürlich den Fußball zum Thema haben - fuß-
ballerisches Talent soll aber nicht entscheidend sein, 
sondern mehr der Spaß, der Teamgeist und die Ge-
meinschaft im Vordergrund stehen. 
Wir möchten alle Vereine, Gruppen oder Organisationen 
recht herzlich einladen, sich an der Gaudi zu beteiligen 
und eine buntgemischte Mannschaft zu melden. 
Ein Team besteht aus 6 Personen, wobei mindestens 
ein Mitglied weiblich sein soll. 
Der Gewinner erhält eine Spansau für 20 Personen und 
der Zweit- und Drittplatzierte geht auch nicht leer aus. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Mannschaften begrenzt. 
Anmeldeschluss ist der 5. Juli 2019. 
Anmeldungen bitte direkt an Tom Stebner 
(0172/7509809). 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Sportliche Grüße. 
 
Zeltaufbau am Samstag 06.07.2019 
 

Am Samstag, den 06.07.2019 ab 8.00 Uhr bauen wir 
das Zelt zum diesjährigen Grümpelturnier auf. Dazu 
möchten wir alle Mitglieder und Freunde bitten, uns zu 
helfen.  
Es ist  wirklich äußerst wichtig, genügend Helfer zu-
sammen zu bringen, vor allem vormittags bis das Zelt 
steht. 
Das gleiche gilt zum Abbau am Montag, den 
15.07.2019. Auch hier werden viele helfende Hände be-
nötigt. Deshalb auch hier die Bitte zur Mithilfe ab 08.00 
Uhr. 
Danke im Voraus! 
 

Die Vorstandschaft 
 

41. Grümpelturnier vom 12.07. – 14.07.2019 
Programm 
 

Freitag:     
16.00 Uhr Eröffnung durch Schirmherrn  

Georg Vellinger 
16.00 Uhr  Beginn AH Turnier 
20.15 Uhr  Siegerehrung AH Turnier 
21.00 Uhr  Grümpel-Plattenparty mit DJ Häggis 
 

Samstag:  
08.00 Uhr  Beginn Hobby- und Mischmannschaften 
11.00 Uhr  Mittagstisch 
13.00 Uhr  Hüpfburg, Losstand 
14.00 Uhr  Kaffee und Kuchen 
19.00 Uhr  Finalspiele – anschl. Siegerehrung 

21.00 Uhr  80er & 90er Party mit 
     DJ Alex Woldrich (Radio Fantasy) 
 

Sonntag:  
09.00 Uhr  Jugendturnier F1 und F2 
09.30 Uhr  Weißwurst-Frühstück   
11.00 Uhr Jugendkapelle des Musikvereins 

Frohsinn Buchdorf 
     Damenturnier 
     Hüpfburg, Losstand 
     Mittagstisch 
     Einlagespiel G-Jugend 
13.00 Uhr  Jugendturnier E2 
     „Grümpel-Gemeinde-Gaudi“ 
14.00 Uhr  Kaffee und Kuchen 
17.00 Uhr  Dorfabend mit Blaskapelle Buchdorf 
     Verlosung LED-TV, Mountain-Bike,  
     Jochen Schweitzer Event-Gutschein 
     (Lose Samstag/Sonntag am Losstand 

erhältlich!) 
 
Tennisclub Buchdorf 
Erfolgreiches Wochenende für Buchdorf Tennis-
teams! 
Gut aus den Startlöchern kamen die Tennisteams nach 
der Pfingstpause. Beide Herrenteams sind weiterhin un-
geschlagen, haben ihre weiße Weste bewahrt. Die Her-
ren 1 haben die Tabellenspitze mit ihrem  7:2 Sieg ge-
gen Appetshofen souverän verteidigt. Nachdem der di-
rekte Verfolger Marxheim seine erste Niederlage einste-
cken musste, haben sie nun beste Chancen auf den 
Meistertitel und damit den sofortigen Wiederaufstieg in 
die Kreisklasse 1. Auch die Herren 2 spielen nach ihrem 
Sieg gegen Eurasburg um den Aufstieg in die Kreisklas-
se 1. Sie liegen punktgleich mit dem Spitzenreiter Mot-
zenhofen auf Platz 2 der Tabelle. Ihren guten Lauf setz-
ten die Damen 1 in der Kreisklasse 1 fort. Sie gewannen 
ihr Spiel in Oberndorf und eroberten dadurch sogar die 
Tabellenspitze, da der bisherige Spitzenreiter Rain 
strauchelte und seine erste Saisonniederlage kassierte. 
Genauso gut läuft es bei den Damen 50 in der Bezirks-
klasse 2. Sie konnten im Spitzenspiel gegen den Tabel-
lenzweiten Obergriesbach mit einem 3:3 Unentschieden 
ihre Tabellenführung knapp behaupten und haben somit 
weiter alle Chancen auf Meisterschaft und Aufstieg. Die 
Herren 50 siegten  in der Bezirksklasse 2 mit 7:2 gegen 
Burgheim. Durch diesen zweiten Saisonsieg konnten sie 
sich ins Mittelfeld der Tabelle absetzen. Auch die Herren 
40 konnten in der Kreisklasse 1 endlich ihren ersten 
Saisonsieg feiern. Im Nachholspiel in Marxheim setzten 
sie sich mit 5:4 durch. Trotz guter Leistung verloren die 
Damen 2 in der Kreisklasse 2 beim Tabellenführer in 
Bissingen mit 3:6. Auch die Herren 60 gewannen in der 
Freizeitrunde in Burgheim klar mit 4:0. Im Jugendbe-
reich zeigten die Knaben 14 wiederum eine gute Leis-
tung und kehrten mit einem 4:2 Sieg aus Wemding 
heim. Chancenlos waren die Junioren, sie unterlagen 
gegen eine starke Mannschaft aus Deuringen glatt mit 
0:6.    
 

Die letzten Spiele: 
 

Herren 1  -  Appetshofen      7:2 
Eurasburg  -  Herren 2       2:7 
Herren 50  -  Burgheim       7:2 
Oberndorf  -  Damen 1       2:7 
Obergriesbach  –  Damen 50    3:3 
Marxheim  –  Herren  40      4:5 



Bissingen  -  Damen 2       6:0 
Burgheim  –  Herren 60       0:4 
 

Wermding  -  Knaben 14       2:4 
Junioren  –  Deuringen       0:6 
 

Die nächsten Spiele: 
 

Freitag  05.07.     
15.00 Uhr  Schretzheim  -  Knaben 14  
 

Samstag 06.07    
13.00 Uhr  Damen 40  -  Leitershofen 
     Damen 50  -  Schießgraben Augsburg 2 
     Bäumenheim  -  Herren 40 
 

Sonntag 07.07     
10.00 Uhr  Damen 2  -  Nordendorf 
     Marxheim –Herren 1 
     Achsheim –Herren 2 
 

Dienstag 09.7.    
10.00 Uhr  Herren 60 Freizeit  -  Fünfstetten 
 

Wir wünschen den Mannschaften viel Erfolg!  

Ärztlicher / Zahnärztlicher Dienst 

Standorte für frei zugängliche Defibrillatoren im 
Gemeindegebiet 
Buchdorf, Am Raiffeisenplatz 1:  
Raiffeisenbank im Raum des Geldautomaten  
Buchdorf, Am Sportplatz 2:  
FSV-Vereinsheim Tribüne Eingang 
Baierfeld, Pfarrer-Hoffmann-Str. 6 
Feuerwehrhaus neben Eingang Fahrzeughalle 
 
Zahnarztpraxis Buchdorf 
Dr. Stephanie Hippele, Albert-Proeller-Str. 13 
86675 Buchdorf 
 

Montag:   7.30 - 12.00 Uhr   14.00 - 17.30 Uhr 
Dienstag:   7.30 - 18.30 Uhr 
Mittwoch:   7.30 - 19.00 Uhr 
Donnerstag:  7.30 - 18.30 Uhr 
Freitag:    7.30 - 13.00 Uhr 
 
 

Tel. (09099) 55 04 900 Fax (09099) 55 04 910 
www.zahnarztpraxis-buchdorf.de 
hallo@zahnarztpraxis-buchdorf.de 
 

Wir suchen ab sofort einen medizinbegeisterten Mitar-
beiter (w/m) für die Rezeption in Teilzeit. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an  
bewerbung@zahnarztpraxis-buchdorf.de. 
 
Praxis für Schmerzphysiotherapie 
Heilpraktikerin (Physiotherapie) 
Gunda Schmitz, Abt-Mayr-Str. 10, 86675 Buchdorf 
Termine nach Vereinbarung 
Tel: 09099 92 00 930 Fax: 09099 92 00 932 
schmerzphysiotherapie@sgck.net 
 


